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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1995

Norm

ABGB §1497 III

ZPO §235 E

ZPO §393 Abs1

Rechtssatz

Betri6t der Verjährungseinwand lediglich Anspruchsteile, die nach Fällung des Zwischenurteiles durch

Klagsausdehnung geltend gemacht wurden, dann steht ihm die Präklusionswirkung des Zwischenurteiles nicht

entgegen, weil er früher nicht erhoben werden konnte.
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